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 – Keine steuerpflichtige Person soll durch die Revisi-
on eine Mehrbelastung erfahren.

 – Die rechtsgleiche Behandlung der Steuerpflichtigen 
ist sicherzustellen, namentlich auch in Bezug auf die 
Kosten der Kinderbetreuung.

 – Die Reform soll schnell und unkompliziert umge-
setzt werden können.

Im Weiteren sollen verschiedene offene Fragen in Zu-
sammenarbeit mit den Kantonen analysiert werden. Zum 
einen soll geklärt werden, wie die Kosten von volljäh-
rigen Kindern in Ausbildung bei getrennt lebenden El-
tern berücksichtigt werden sollen. Klärungsbedarf gibt 
es zum anderen auch bei der Frage, welchem Elternteil 
der Kinderabzug gewährt werden soll, wenn die Eltern 
getrennt leben, jedoch die gemeinsame elterliche Sorge 
innehaben. Ausserdem soll geprüft werden, in welcher 
Form Alleinerziehende künftig nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit besteuert werden sollen.3

1.2 Unternehmenssteuerreform III

Im Auftrag des Vorstehers des Eidg. Finanzdepartements 
hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Bund und Kan-
tonen die Ziele einer weiteren Unternehmenssteuerre-
form zur nachhaltigen Sicherung des Wirtschaftswachs-
tums konkretisiert und entsprechende Massnahmen vor-
geschlagen. Der Bundesrat hat die Erkenntnisse der Ar-
beitsgruppe zur Kenntnis genommen und am 10.12.2008 
das Eidg. Finanzdepartement beauftragt, eine Vernehm-
lassungsvorlage für eine weitere Reform der Unterneh-
mensbesteuerung auszuarbeiten. Zum einen sollen die in 
der Schweiz tätigen Firmen von unnötigen Steuerlasten 
befreit und zum anderen die Position der Schweiz im in-
ternationalen Steuerwettbewerb gestärkt werden.

Was die Beseitigung steuerlicher Hindernisse betrifft, 
sollen die Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigen- 
und Fremdkapital sowie die Beseitigung von steuerlichen 
Hindernissen bei der Konzernfinanzierung zentrale Ele-
mente der Reform bilden. Die Emissionsabgabe auf Ei-
genkapital wirkt sich investitionshemmend aus. Sie er-
weist sich im internationalen Vergleich zunehmend als 
Standortnachteil für die Schweiz. Die Emissionsabgabe 
auf Fremdkapital ihrerseits behindert die Finanzierungs-
tätigkeit namentlich von internationalen Konzernen. 
Wenn konzerninterne Transaktionen von der Verrech-
nungssteuer und der Emissionsabgabe befreit werden, 
wird der Standort Schweiz für Unternehmen attraktiver. 
Das erhöht das Steueraufkommen und schafft hochquali-
fizierte Arbeitsplätze. Auf kantonaler Ebene soll den 
Kantonen zudem ermöglicht werden, auf die Kapital-

3 Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
12.11.2008), www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninfor-
mationen/00467/index.html?lang=de&msg-id=22774.

1 Bund

1.1 Ehe- und Familienbesteuerung

Die Reform der Ehe- und Familienbesteuerung erweist 
sich zunehmend als politisch langwieriger Prozess. Ein 
im Dezember 2006 eingeleitetes Vernehmlassungsver-
fahren zu verschiedenen Besteuerungsmodellen1 führte 
zu einem Patt und zur Erkenntnis, dass eine breit abge-
stützte, grundsätzliche Änderung des heutigen Systems 
vorerst nicht zu erreichen ist. Offensichtlich besteht kein 
gesellschaftspolitischer Konsens darüber, wie die Verän-
derungen in der Gesellschaft im Steuersystem abzubil-
den sind. Der Vorsteher des Eidg. Finanzdepartements, 
BR Hans-Rudolf Merz, will indessen einen langwierigen 
und lähmenden Systemstreit vermeiden. Statt langfri-
stiger Reformprojekte strebt er eine Verbesserung der Si-
tuation von natürlichen Personen an, die rasch umzuset-
zen ist. Da Kinder die grösste finanzielle Belastung für 
ein Paar und für Alleinerziehende sind, richtet er seinen 
Fokus auf die steuerliche Entlastung von Familien mit 
Kindern. Eine von ihm eingesetzte Arbeitsgruppe berei-
tete die Entscheidungsgrundlagen für die steuerliche 
Entlastung von Familien in einem Bericht auf, der in der 
Zwischenzeit vorliegt.2

Am 12.11.2008 hat der Bundesrat nunmehr das Eidg.  
Finanzdepartement mit der Ausarbeitung einer Vernehm-
lassungsvorlage beauftragt. Grundlage bilden ein er-
höhter Kinderabzug bei der direkten Bundessteuer und 
die Einführung eines Abzugs für die Fremdbetreuung 
von Kindern. Zudem soll bei Alleinerziehenden und bei 
getrennt lebenden Eltern eine Besteuerung gemäss der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sichergestellt wer-
den. Im Einzelnen wird vorgeschlagen, den Kinderabzug 
bei der direkten Bundessteuer von heute Fr. 6100 pro 
Kind auf rund Fr. 8000 anzuheben. Zusätzlich soll ein 
Abzug für die von den Familien getragenen Kosten der 
Fremdbetreuung von Kindern eingeführt werden, dessen 
Höhe noch zu bestimmen ist. Bei der direkten Bundes-
steuer werden Varianten im Umfang von Fr. 8000 -  
18 000 geprüft, auf kantonaler Ebene können die Kan-
tone die Höhe frei festlegen. Auf Bundesebene führen 
diese Massnahmen zu Mindererträgen von rund Fr. 500 - 
600 Mio.

Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Entlastung von 
Familien mit Kindern sollen folgende Kriterien er-
füllen:

1 S. dazu Gesetzgebungs-Agenda 2008/3, Abschn. 1.2, FStR 
2008, 236 f.

2 Steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern. Entscheid-
grundlage, Arbeitsgruppe «Entlastung für Familien», ESTV 
(Hrsg.), Bern 26.09.2008, www.efd.admin.ch/dokumentation/ 
zahlen/00578/01290/index.html?lang=de.
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1.3 Steuerliche Behandlung von Instandstel-
lungskosten bei Liegenschaften

Am 3.10.2008 haben die eidg. Räte das BG über die steu-
erliche Behandlung von Instandstellungskosten bei Lie-
genschaften verabschiedet.5 Dieses Gesetz beinhaltet die 
Aufhebung der sog. Dumont-Praxis und sieht neu aus-
drücklich vor, dass auch bei neuerworbenen Liegen-
schaften die Kosten der Instandstellung vollumfänglich 
zum Abzug zugelassen sind. Nach der vom Bundesge-
richt in verschiedenen Urteilen festgelegten und präzi-
sierten Dumont-Praxis können demgegenüber Instand-
stellungskosten «unmittelbar» (d. h. innerhalb von 5 Jah-
ren) nach Erwerb einer Liegenschaft einkommenssteuer-
rechtlich nicht als Unterhaltskosten abgezogen werden, 
wenn diese in vernachlässigtem Zustand erworben wur-
de. In diesen Fällen werden Instandstellungskosten, auch 
wenn sie technisch Unterhaltskosten darstellen, in wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise als wertvermehrende 
Aufwendungen qualifiziert, da sie gegenüber dem Kauf-
preis eine Werterhöhung bewirken.

Mit dem BG vom 3.10.2008 wird diese Praxis durch den 
Gesetzgeber beseitigt. Die Referendumsfrist läuft bis 
22.1.2009. Nach Inkraftsetzung haben die Kantone ihre 
Gesetzgebung innert 2 Jahren anzupassen, wobei die An-
passung für alle Kantone integral 2 Jahre nach Inkraftset-
zung des BG ihre Wirkung entfaltet. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass diese Änderung in der ganzen Schweiz 
ab dem gleichen Zeitpunkt angewendet wird.

1.4 Steuerliche Abzugsfähigkeit von Zuwen-
dungen an politische Parteien

Der Ständerat hat in der Herbstsession 2008 als Erstrat 
dem BG über die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zu-
wendungen an politische Parteien trotz ablehnendem An-
trag des Bundesrats zugestimmt. Er folgte damit einer 
parlamentarischen Initiative, welche von der Staatspoli-
tischen Kommission des Ständerats (SPK-S) ausgearbei-
tet worden war.6 Das Gesetz sieht im Wesentlichen vor, 
dass Mitgliederbeiträge und Zuwendungen sowohl von 
natürlichen als auch von juristischen Personen bis zu 
einem bestimmten Gesamtbetrag in Abzug gebracht wer-
den können, wenn die bedachte Partei bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt. Bei der direkten Bundessteuer soll der 
Maximalabzug Fr. 10 000 betragen; für die kantonalen 
Steuern soll der Höchstbetrag im kantonalen Recht fest-
gelegt werden.

Der Nationalrat hat diese Vorlage bis Ende 2008 noch 
nicht behandelt.

5 S. BBI 2008, 8247.
6 Bericht der Staatspolitischen Kommission des Ständerats 

(vom 17.6.2008), s. BBI 2008, 7463, 7481.

steuer zu verzichten. Das Eidg. Finanzdepartement soll 
sodann weitere Massnahmen zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Schweiz prüfen. 
Dazu gehören namentlich Anpassungen am System des 
Beteiligungsabzugs für juristische Personen.

Die vom Eidg. Finanzdepartement eingesetzte Arbeits-
gruppe hat auch die kantonalen Steuerstatus für Holding- 
und Verwaltungsgesellschaften vertieft geprüft. Sie ana-
lysierte dabei alternative Modelle, namentlich den Über-
gang zu einer einheitlichen Gewinnbesteuerung. Die ver-
tieften Analysen haben allerdings gezeigt, dass sich das 
bestehende System unter Wachstumsaspekten als das 
zielführendste erweist. Ein Übergang zu einer einheit-
lichen Gewinnbesteuerung wäre überdies finanzpolitisch 
nicht verkraftbar und hätte gravierende Auswirkungen 
auf die Kantone und auf die Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA). Die Variante eines Übergangs zu einer 
einheitlichen Gewinnbesteuerung ist bei den konsul-
tierten Kantonen denn auch auf Ablehnung gestossen.

Allerdings hat sich auch gezeigt, dass Anpassungen bei 
den kantonalen Steuerstatus geeignet wären, den Steuer-
standort Schweiz weiter zu stärken. Mit gezielten Mass-
nahmen kann sichergestellt werden, dass in- und auslän-
dische Erträge bei allen diesen Gesellschaften steuerlich 
gleichbehandelt werden, womit deren internationale An-
erkennung gestärkt wird. Als mögliche Massnahmen ste-
hen dabei das generelle Verbot der Geschäftstätigkeit 
von Holdinggesellschaften sowie Anpassungen bei der 
Behandlung von gemischten Gesellschaften und die Ab-
schaffung des Status der Domizilgesellschaft im Vorder-
grund. Die Abschaffung des Status der Domizilgesell-
schaft soll im Einklang mit der Strategie des Bundesrats 
erfolgen, wonach steuerlich attraktive Rahmenbedin-
gungen gezielt auf Unternehmen fokussiert werden, die 
in der Schweiz Arbeitsplätze schaffen und Investitionen 
tätigen.

Der Bundesrat ist überzeugt, dass er mit diesen Massnah-
men positive Wachstumseffekte auslöst und die Position 
der Schweiz im internationalen Steuerwettbewerb stärkt. 
Gleichzeitig trägt er den Anliegen der Europäischen  
Union (EU) Rechnung, die diese im Rahmen der Steuer-
kontroverse vorgebracht hat. Der Bundesrat hält in die-
sem Zusammenhang jedoch erneut fest, dass die kanto-
nalen Steuerstatus nicht gegen das Freihandelsabkom-
men mit der EU verstossen. Er will jedoch die EU im 
Rahmen des bestehenden Dialogs über die Umsetzung 
der geplanten autonomen Reformen informieren.4

4 Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
10.12.2008), www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/ 
00462/index.html?lang=de&msg-id=23889.
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folgte bisher der Ausgleich idR erst nach mehreren Jah-
ren. Für den Bundesrat ist der raschere Ausgleich der 
Folgen der kalten Progression für die Steuerzahlenden 
gerechter. Damit wird erreicht, dass das reale Einkom-
men der Steuerpflichtigen und die geschuldeten Steuern 
jeweils besser übereinstimmen. Der Bundesrat hat des-
halb am 5.12.2008 das Eidg. Finanzdepartement beauf-
tragt, eine Anhörung bei den Kantonen, den politischen 
Parteien und den Wirtschafts-Dachverbänden durchzu-
führen und danach dem Parlament eine Botschaft vorzu-
legen. In der Anhörung, die bis 15.1.2009 gedauert hat, 
wurden 2 Varianten zu einem rascheren Ausgleich der 
kalten Progression zur Diskussion gestellt: zum einen ein 
automatischer jährlicher Ausgleich und zum anderen das 
Herabsetzen der Teuerungsschwelle von 7 % auf 3 %. 
Die neue Regelung soll ab 2010 gelten. Zudem soll für 
das Steuerjahr 2010 die bis Ende 2008 erreichte Teue-
rung vorzeitig ausgeglichen werden.11

Mit der in Aussicht genommenen Vorlage nimmt der 
Bundesrat das Anliegen verschiedener hängiger parla-
mentarischer Vorstösse auf:

 – Am 23.9.2008 reichte die Freisinnig-demokratische 
Fraktion im Nationalrat eine parlamentarische Initi-
ative zum sofortigen Ausgleich der Folgen der kalten 
Progression ein. Darin wird verlangt, dass bei der di-
rekten Bundessteuer der Ausgleich der Folgen der 
kalten Progression künftig jährlich entsprechend der 
Entwicklung des Landesindexes der Konsumenten-
preise vorgenommen wird. Zudem soll die kalte Pro-
gression ausserordentlich per 31.12.2008 gemäss In-
dexstand am 1.7.2008 ausgeglichen werden.

 – Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des 
Ständerats (WAK-S) reichte am 30.10.2008 die Mo-
tion «Häufigerer Ausgleich der kalten Progression» 
ein, womit der Bundesrat aufgefordert wird, rasch ei-
ne Gesetzesänderung vorzulegen, wonach bei der 
Steuer vom Einkommen der natürlichen Personen 
die Folgen der kalten Progression in schnellerem 
Rhythmus ausgeglichen werden.

 – Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des 
Nationalrats (WAK-N) reichte am 4.11.2008 die Mo-
tion «Jährlicher Ausgleich der kalten Progression» 
ein. Der Bundesrat wird darin aufgefordert, per 
1.1.2010 eine Gesetzesänderung vorzunehmen, wo-
nach bei der Steuer vom Einkommen der natürlichen 
Personen die Folgen der kalten Progression jährlich 
ausgeglichen werden.

Zum Stand der Behandlung dieser Motionen wird auf  
Abschn. 1.8 verwiesen.

11 Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
5.12.2008), www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/ 
00462/index.html?lang=de&msg-id=23677.

1.5 Totalrevision des Mehrwertsteuerge-
setzes

Der Bundesrat hat die Botschaft an die eidg. Räte zur 
Vereinfachung der Mehrwertsteuer am 25.6.2008 verab-
schiedet.7 Sie ist in der Form einer Sammelbotschaft aus-
gestaltet und umfasst 2 Teile. Teil A («Steuergesetz») 
enthält ein vollständig überarbeitetes Mehrwertsteuerge-
setz und legt damit das Fundament der Steuerreform.  
Teil B («Einheitssatz») übernimmt alle Massnahmen des 
Teils A, geht indessen in der Vereinfachung konsequent 
weiter und sieht einen einheitlichen Steuersatz von 6,1 % 
vor, bei Abschaffung der meisten heute bestehenden  
25 Steuerausnahmen. Die Sammelbotschaft ist so aufge-
baut, dass beide Teile nacheinander behandelt werden 
können; es ist aber auch möglich, direkt und ausschliess-
lich Teil B zu behandeln. Der Bundesrat strebt die Um-
setzung sowohl der im Teil A als auch der im Teil B ent-
haltenen Reformen an.8

In der Zwischenzeit hat die Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) ihre Beratungen 
aufgenommen und erste Beschlüsse gefasst. So hat sie 
einstimmig beschlossen, auf die Revision des Mehrwert-
steuergesetzes nach Teil A einzutreten. Mit einem Mehr-
heitsentscheid hat sie demgegenüber beschlossen, den 
Eintretensentscheid für Teil B erst nach Beendigung der 
Beratung von Teil A zu fällen.9

Die Beratung in der WAK-N ist noch im Gange.

1.6 Steuerbefreiung des Feuerwehrsolds

Am 19.11.2008 hat der Bundesrat ein Vernehmlassungs-
verfahren zur Steuerbefreiung des Feuerwehrsolds eröff-
net, das bis 1.3.2009 dauert. Ziel der Vorlage ist es, den 
Sold der Angehörigen von Milizfeuerwehren – in glei-
cher Weise wie den Militärsold, den Sold für Schutz-
dienst und das Taschengeld für Zivildienst – von den 
Steuern zu befreien.10

1.7 Ausgleich der Folgen der kalten Progres-
sion

Nach geltendem Recht werden die Folgen der kalten Pro-
gression bei der direkten Bundessteuer ausgeglichen, 
wenn sich der Landesindex der Konsumentenpreise seit 
der letzten Anpassung um 7 % erhöht hat. Deshalb er- 

7 S. BBI 2008, 6885.
8 Für Einzelheiten s. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 1.6, 

FStR 2008, 312 f.
9 S. Medienkonferenz WAK-N vom 14.10.2008 (Handout,  

www.parlament.ch/D/Medienmittei lungen/Seiten/mm- 
wak-n-2008-10-14.aspx).

10 Medienmitteilung des Eidg. Finanzdepartements (vom 
19.11.2008), www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/ 
00462/index.html?lang=de&msg-id=22995.
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ser Etappe um die Reduktion des Einkommens- und Ver-
mögenssteuertarifs der natürlichen Personen. Das Volk 
hat dieser vorzeitigen Inkraftsetzung am 30.11.2008 zu-
gestimmt.

2.2 Appenzell Ausserrhoden

Der Regierungsrat hat am 12.8.2008 die Teilrevision 
2010 des Steuergesetzes zuhanden des Kantonsrats ver-
abschiedet. Geplant sind insbesondere folgende Mass-
nahmen:

 – Senkung des Einkommenssteuertarifs für Verheira-
tete mit einem Einkommen bis Fr. 150 000 und für 
Alleinstehende bis Fr. 105 000, wobei die Entlastung 
im unteren Bereich der Einkommen am grössten ist 
und bis zu den genannten Einkommensgrenzen kon-
tinuierlich abnimmt. Bei einem steuerbaren Einkom-
men von Fr. 50 000 erfolgt bei Verheirateten eine Re-
duktion von rund 10 % und bei Alleinstehenden von 
rund 4,5 %;

 – Erhöhung der Abzüge für Versicherungsprämien/
Sparzinsen für Verheiratete von Fr. 3800 auf Fr. 4200 
und für Alleinstehende von Fr. 1900 auf Fr. 2100 so-
wie für Kinder von Fr. 600 auf Fr. 700;

 – Erhöhung des Zweiverdienerabzugs auf 10 % der 
Nettoerwerbseinkünfte, mind. Fr. 2400 und max.  
Fr. 5000;

 – Erhöhung der Vermögensfreibeträge für Verheiratete 
von Fr. 100 000 auf Fr. 150 000, für Alleinstehende 
von Fr. 60 000 auf Fr. 75 000 und für Kinder von  
Fr. 20 000 auf Fr. 25 000;

 – Senkung des Vermögenssteuertarifs für Vermögen 
über Fr. 250 000 von 0,6 ‰ auf 0,55 ‰ einfache 
Steuer;

 – Anpassungen an das geänderte Bundesrecht: Unter-
nehmenssteuerreformgesetz II; BG über Änderungen 
des Nachsteuerverfahrens und des Strafverfahrens 
wegen Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der di-
rekten Steuern; BG über die Vereinfachung der Nach-
besteuerung in Erbfällen und die Einführung der 
straflosen Selbstanzeige; Gaststaatgesetz.

In der 1. Lesung vom 27.10.2008 hat der Kantonsrat die 
Teilrevision 2010 des Steuergesetzes beraten und dem 
Entwurf grundsätzlich zugestimmt. Die Abzüge für Ver-
sicherungsprämien/Sparzinsen wurden entgegen dem  
regierungsrätlichen Vorschlag für Verheiratete auf neu  
Fr. 4000, für Alleinstehende auf Fr. 2000 und für Kinder 
auf Fr. 1000 festgelegt. Die Vorlage unterstand in der 
Folge bis am 28.11.2008 der Volksdiskussion. Die 2. Le-
sung ist für den Mai 2009 geplant. Die Änderungen sol-
len grundsätzlich am 1.1.2010 in Kraft treten. Die Vorla-
ge kann im Internet eingesehen werden.16

16 S. www.ar.ch/steuerverwaltung, news.

1.8 In der Wintersession 2008 behandelte 
Motionen und Initiativen

Der Nationalrat hat:
 – die von der Freisinnig-demokratischen Fraktion ein-

gereichte parlamentarische Initiative zum sofortigen 
und künftig jährlichen Ausgleich der Folgen der kal-
ten Progression bei der direkten Bundessteuer ange-
nommen;

 – eine Motion der WAK-N für den jährlichen Aus-
gleich der kalten Progression und eine nächste An-
passung auf 1.1.2010 gutgeheissen.12

Der Ständerat hat:
 – eine Motion der WAK-S zum häufigeren Ausgleich 

der kalten Progression bei der direkten Bundessteuer 
gutgeheissen;13

 – eine Motion zur Entrümpelung des DBG gutgeheis-
sen;

 – eine Motion zur Einführung eines Kindertarifs bei 
der direkten Bundessteuer gutgeheissen.

1.9 Eidg. Bausparinitiative

Am 29.9.2008 reichten die Schweiz. Gesellschaft zur 
Förderung des Bausparens sowie ein «Initiativkomitee 
eidg. Bausparinitiative» eine Volksinitiative ein, welche 
den Kantonen schweizweit die Einführung eines steuer-
begünstigten Bausparmodells auf der Basis des im Kan-
ton Basel-Landschaft praktizierten Modells ermöglichen 
soll. Zusätzlich soll neu auch das Ansparen von Investi-
tionskapital für energiesparende Sanierungsmassnah-
men an bestehendem Wohneigentum steuerlich begüns-
tigt werden.

2 Kantone

2.1 Aargau

Der Grosse Rat hatte am 22.8.2006 eine Steuergesetzre-
vision beschlossen, wobei die Inkraftsetzung in 3 Etap-
pen auf den 1.1.2007, 1.1.2009 und 1.1.2010 vorgesehen 
war.14 In der Volksabstimmung vom 26.11.2006 wurde 
diese Teilrevision gutgeheissen.15

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Konjunktur 
und der Steuereinnahmen in den letzten 2 Jahren hat der 
Grosse Rat am 9.9.2008 die vorzeitige Inkraftsetzung der 
 3. Etappe auf den 1.1.2009 beschlossen. Es geht bei die-

12 S. auch Abschn. 1.7.
13 S. auch Abschn. 1.7.
14 S. Gesetzgebungs-Agenda 2006/4, Abschn. 2.1, FStR 2006, 

320.
15 S. Gesetzgebungs-Agenda 2007/1, Abschn. 2.1, FStR 2007, 

77.
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2.5 Bern

Der Regierungsrat hat am 19.12.2008 das Vernehmlas-
sungsverfahren zur Teilrevision des Steuergesetzes er-
öffnet. Im Wesentlichen geht es um folgende Punkte:

 – Verhinderung, dass (ehemalige) Sozialhilfeempfan-
gende nach dem Wiedereinstieg in die Arbeitswelt 
bei bescheidenem Einkommen unter Umständen 
schlechter gestellt sind als von der Sozialhilfe unter-
stützte Personen: Hierzu sollen das Existenzmini-
mum mittels Abzugs für bescheidene Einkommen 
teilweise steuerbefreit und die Sozialhilfeleistungen 
im Gegenzug der Besteuerung unterstellt werden. Zu 
Letzterem hat der Regierungsrat dem Grossen Rat 
für die Januarsession 2009 bereits eine Standesiniti-
ative an den Bund beantragt, da eine Änderung von 
Bundesrecht notwendig ist. Damit soll sich die Be-
steuerung konsequent an der Rechtsgleichheit und 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit orientieren.

 – Milderung von unerwünschten Nebeneffekten des 
Zweitwohnungsbaus: Der Regierungsrat schlägt vor, 
bei Liegenschaften, die nicht als Wohnsitz dienen, 
den höheren Eigenmietwert, wie er für die direkte 
Bundessteuer gilt, an Stelle des kantonalen Eigen-
mietwerts heranzuziehen.

 – Bei der Einkommenssteuer soll neu die Überlassung 
einer Liegenschaft zu einem Vorzugsmietzins an ei-
ne nahestehende Person der Selbstnutzung einer Lie-
genschaft gleichgestellt werden.

 – Ausgleich der kalten Progression: Der Regierungsrat 
stellt im Rahmen der Vernehmlassung drei verschie-
dene Modelle für den Ausgleich der kalten Progres-
sion zur Auswahl.

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Unternehmens-
steuerreform II, BG über Änderungen des Nachsteu-
erverfahrens und des Strafverfahrens wegen Steuer-
hinterziehung auf dem Gebiet der direkten Steuern, 
BG über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in 
Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbst-
anzeige, Gaststaatgesetz.

Die Vernehmlassung dauert bis 19.3.2009. Die beiden 
Lesungen im Grossen Rat erfolgen in der Novemberses-
sion 2009 und in der Märzsession 2010. Die Teilrevision 
soll auf den 1.1.2011 in Kraft gesetzt werden. Die Vorla-
ge ist im Internet einsehbar.18

2.6 Freiburg

Die vom Grossen Rat am 5.9.2008 beschlossene Teilre-
vision des Steuergesetzes19 ist am 1.1.2009 in Kraft ge-
treten.

18 S. www.fin.be.ch/site/sv-steuerverwaltung.htm.
19 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.6, FStR 2008, 

316.

2.3 Basel-Landschaft

Der Regierungsrat hat am 4.11.2008 einen Entwurf zur 
Änderung des Steuergesetzes in die Vernehmlassung ge-
schickt. Mit der vorgeschlagenen Änderung des Steuer-
gesetzes wird die auf Bundesebene beschlossene Unter-
nehmungssteuerreform II umgesetzt, d. h., es soll im vor-
gegebenen Zeitrahmen eine inhaltliche und redaktionelle 
Übereinstimmung des kantonalen Steuergesetzes mit den 
anlässlich der Unternehmenssteuerreform II im Steuer-
harmonisierungsgesetz eingeführten zwingenden Be-
stimmungen erreicht werden. Die vorgesehene Anrech-
nung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer ist für die 
Kantone zwar fakultativ, soll wegen der Förderung der 
Standortattraktivität im Kanton Basel-Landschaft aber 
umgesetzt werden; für die Gemeinden ist sie hingegen 
fakultativ. Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 
31.1.2009.

Ferner hat der Regierungsrat in der Zwischenzeit den 
Entwurf zur Änderung des Erbschafts- und Schenkungs-
steuergesetzes an den Landrat überwiesen. Ebenso über-
wies er den Entwurf zur Änderung des Steuergesetzes, 
wonach die vereinfachte Nachbesteuerung in Erbfällen 
sowie die straflose Selbstanzeige gemäss den Bun-
desvorgaben eingeführt werden sollen. Ferner sieht  
der Entwurf die Umsetzung des BG über Änderungen  
des Nachsteuerverfahrens und des Strafverfahrens we-  
gen Steuerhinterziehung auf dem Gebiet der direkten 
Steu ern vor.17

2.4 Basel-Stadt

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat am 9.9.2008 ei-
nen Gesetzesentwurf betreffend Neuorganisation der 
Steuergerichtsbarkeit unterbreitet. Dabei soll das bishe-
rige, zweistufige kantonale Justizverfahren mit der Steu-
errekurskommission als 1. und dem Verwaltungsgericht 
als 2. Instanz durch ein einstufiges Verfahren mit einem 
Steuergericht als einziger kantonaler Instanz ersetzt wer-
den. Das Steuergericht soll organisatorisch beim Appel-
lationsgericht angegliedert werden, dort jedoch als ei-
genständiges Spezialgericht mit 2 Appellationsgerichts-
präsidenten als Vorsitzenden und 10 vom Regierungsrat 
ernannten nebenamtlichen Steuerrichtern tätig sein. Ent-
scheide des Steuergerichts sollen direkt beim Bundesge-
richt angefochten werden können. Mit der Neugestaltung 
der Steuerjustiz soll der Instanzenzug verkürzt und ver-
einfacht, gleichzeitig aber das bewährte System mit vom 
Regierungsrat gewählten Steuerspezialisten als Fach-
richtern beibehalten werden.

17 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.3, FStR 2008, 
315.
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aber max. Fr. 8500 betragen soll. Die Reduktion wird 
sich auf die Berechnung der kantonalen Zuschläge aus-
wirken, nicht aber auf die Steuer, die zugunsten der Ge-
meinden erhoben wird.

2.8 Glarus

Der Landrat hat in der Sitzung vom 17.12.2008 die Teil-
revision des Steuergesetzes zuhanden der Landsgemein-
de 2009 verabschiedet. Es betrifft dies:

 – Vollzug der Unternehmenssteuerreform II (Übernah-
me der Bestimmungen in das kantonale Recht, mit 
Ausnahme der Teilbesteuerung, da der Kanton vor-
läufig am Teilsatzverfahren festhält; Inkrafttreten 
der übrigen Bestimmungen analog zum Bund);

 – Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen 
und Einführung der straflosen Selbstanzeige (In-
krafttreten analog zum Bund);

 – Entlastung der natürlichen Personen, insbesondere 
von Familien (mit Einführung eines Teilsplittings), 
auf den 1.1.2010;

 – Reduktion der Steuern auf Kapitalabfindungen mit 
Vorsorgecharakter, auf den 1.1.2010;

 – Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer, 
auf den 1.1.2010.

Die Revision führt zu einem Steuerausfall von rund  
Fr. 20 Mio. für Kanton und Gemeinden. Dies entspricht 
gut 10 % des Ertrags aus direkten Steuern.

2.9 Graubünden

Im Kanton Graubünden laufen derzeit mehrere Gesetzes-
revisionen in unterschiedlichen Stadien und mit unter-
schiedlichem Inkrafttreten.

Der Grosse Rat hat in der Oktobersession 2008 eine Mi-
nirevision beraten, welche auf den 1.1.2009 in Kraft tre-
ten soll. Die Vorberatungskommission hat die Vorlage 
ohne Änderungen verabschiedet. Folgende Neuerungen 
sind vorgesehen:

 – Wechsel vom Halbsatzverfahren zum Teilbesteue-
rungsverfahren bei der Einkommenssteuer, um zu 
vermeiden, dass für die Milderung der wirtschaft-
lichen Doppelbelastung in Bund und Kanton unter-
schiedliche Systeme zur Anwendung gelangen. Die 
DBG-Regelung mit einer Besteuerung von 60 % (bei 
Beteiligungen im Privatvermögen) und von 50 % 
(bei Beteiligungen im Geschäftsvermögen) soll 
übernommen werden. Bei der Vermögenssteuer soll 
am Halbsatzverfahren festgehalten werden.

 – Für die Steuererleichterungen soll die StHG-Rege-
lung übernommen werden.

 – Die Behandlung von Erlassgesuchen für Steuerfor-
derungen von mehr als Fr. 50 000 pro Steuerjahr soll 
der Regierung übertragen werden.

2.7 Genf

Der Staatsrat hat das Gesetz 10 039 betr. den Bezug und 
die Sicherung der Steuern von natürlichen und juris-
tischen Personen20 auf den 1.1.2009 in Kraft gesetzt.

Der Grosse Rat hat am 10.10.2008 das Gesetz 10 247 ver-
abschiedet21, das aufgrund der Unternehmenssteuerre-
form II – inkl. der dringenden Anpassungen bei der Un-
ternehmensbesteuerung – verschiedene Steuergesetze 
ändert. Im Wesentlichen geht es um Folgendes:

 – Besteuerung der immateriellen Güter und des be-
weglichen Vermögens im Geschäftsvermögen zu 
dem für die Einkommenssteuer massgeblichen 
Wert;

 – Anpassung an die Neuerungen betr. indirekte Teil-
liquidation und Transponierung;

 – Teilbesteuerung der Dividenden in der gleichen Wei-
se wie bei der direkten Bundessteuer: Besteuerung 
der Dividenden zu 60 % für Beteiligungen im Privat-
vermögen und zu 50 % für Beteiligungen im Ge-
schäftsvermögen;

 – hinsichtlich der Besteuerung der Liquidationsge-
winne soll eine analoge Lösung wie bei der direkten 
Bundessteuer gewählt werden, d. h., es soll der Teil 
der realisierten stillen Reserven besteuert werden, 
der den zulässigen Einkaufsbeitrag in die 2. Säule 
übersteigt. Nur 1/5 dieses übersteigenden Betrages 
soll für die Bestimmung des Steuersatzes massge-
bend sein.

Da die Vorlage dem obligatorischen Referendum unter-
steht, bedingt die definitive Verabschiedung noch eine 
Gutheissung in einer Volksabstimmung. Der Zeitpunkt 
der Volksabstimmung wurde noch nicht festgelegt.

Im Anschluss an die eidgenössische Volksabstimmung 
vom 24.2.2008 betr. das Unternehmenssteuerreformge-
setz II haben Mitglieder des Grossen Rats am 26.2.2008 
ein Gesetzesprojekt (PL 10 218) eingereicht.22 Inzwi-
schen wurde dieses Projekt von der parlamentarischen 
Kommission abgeändert. Der entsprechende Bericht 
vom 29.10.2008 wird in der Session des Parlaments vom 
22./23.1.2009 behandelt. Im Gesetzesprojekt 10 218 geht 
es jetzt nur noch um die Frage der Reduktion der Kapital-
steuer der juristischen Personen, da alle anderen Punkte 
der Unternehmenssteuerreform II bereits im Gesetz  
10 247 behandelt sind. Die parlamentarische Kommis-
sion schlägt vor, die Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer 
anzurechnen, wobei die Reduktion der Kapitalsteuer 

20 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/2, Abschn. 2.4, FStR 2008, 
150.

21 S. www.geneve.ch/fao/2008/doc/20081020.pdf.
22 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.7, FStR 2008, 

316.
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 – Entlastung des Mittelstands bei der Einkommens-
steuer und Ausgleich der kalten Progression: Bei den 
mittleren Einkommen sollen nochmals eine spürbare 
Entlastung und gleichzeitig im Hinblick auf den 
Standortwettbewerb eine Abflachung des Progressi-
onsverlaufs bei den höheren Einkommen vorgenom-
men werden. Ebenfalls soll die kalte Progression 
beim Tarif und bei den Abzügen vorzeitig ausgegli-
chen werden.

 – Schaffung eines generellen Kinderbetreuungsab-
zugs: Für die Eigenbetreuung der Kinder sollen neu 
Fr. 2000 abgezogen werden können. Fremdbetreu-
ungskosten eines Kindes können nur so weit geltend 
gemacht werden, als sie den generellen Kinderbe-
treuungsabzug von Fr. 2000 übersteigen. Der gene-
relle Kinderbetreuungsabzug und der Fremdbetreu-
ungskostenabzug sollen für Kinder bis 15 Jahre ge-
währt werden. Bei Fremdbetreuung infolge Berufs-
tätigkeit soll der Abzug gesamthaft im Maximum  
Fr. 6700 betragen.

 – Höchstbelastung: Die Bestimmungen über die steu-
erliche Höchstbelastung der natürlichen Personen 
sollen vereinfacht und den gesenkten Steuern ange-
passt werden.

 – Gleichstellung von Stief- und Pflegekindern mit 
Nachkommen bei der Erbschaftssteuer: Die Schlech-
terstellung von Stief- und Pflegekindern gegenüber 
den leiblichen Nachkommen bei der Erbschaftssteu-
er wird nicht mehr als zeitgemäss empfunden und 
soll beseitigt werden.

 – Einsicht in Steuerdaten: Die öffentliche Auflage des 
Steuerregisters sowie die Auskunftserteilung über 
die Steuerfaktoren werden vorab aus Gründen des 
vermehrten Persönlichkeitsschutzes als nicht mehr 
zeitgemäss empfunden und sollen deshalb abge-
schafft werden.

 – Änderung des Handänderungssteuergesetzes: Die 
Berechnung der Handänderungssteuer soll neu nur 
noch bei Rechtsgeschäften unter nahestehenden Per-
sonen auf der Grundlage des sogenannt subsidiären 
Handänderungswerts (Katasterwert bei nichtland-
wirtschaftlichen Grundstücken bzw. um 200 %  
erhöhter Katasterwert bei landwirtschaftlichen 
Grundstücken, die nicht in der Bauzone liegen) vor-
genommen werden. Bei Rechtsgeschäften unter un-
abhängigen Dritten soll die Berechnung der Hand-
änderungssteuer aufgrund des vereinbarten Kauf-
preises erfolgen.

 – Änderung des Grundstückgewinnsteuergesetzes: 
Grundstückgewinne ausserkantonaler Liegen-
schaftenhändler sollen neu nicht mehr der Grund-
stückgewinnsteuer, sondern der ordentlichen Ein-
kommens- oder Gewinnsteuer unterliegen. Ferner 
soll die Bestimmung über den Steueraufschub bei 

Die Referendumsfrist lief bis Ende Januar 2009.

Auf den 1.1.2010 soll mit einer weiteren Teilrevision der 
Steuerstandort Graubünden attraktiver gestaltet werden. 
Zudem sollen verschiedene Änderungen des Bundes-
rechts ins kantonale Recht übernommen werden. Die 
Vernehmlassungsfrist lief bis Ende Dezember 2008. Im 
Wesentlichen geht es um die folgenden Vorhaben:

 – Senkung der Gewinnsteuer auf 5,5 % und Wechsel zu 
einem proportionalen Tarif;

 – Reduktion der Vermögenssteuer durch Erhöhung der 
Steuerfreibeträge und Senkung des Maximalsatzes 
von 2,25 ‰ auf 1,75 ‰. Am progressiven Steuersatz 
soll festgehalten werden;

 – Erhöhung des Abzugs für Kinderbetreuungskosten 
von heute Fr. 6000 auf Fr. 10 000; abziehbar sind da-
bei die effektiven Kosten;

 – Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, damit die 
Steuerverwaltung Inkassodienstleistungen für Dritte 
(andere kantonale Dienststellen, Gemeinden, Kreise, 
Gerichte etc.) erbringen kann;

 – Regelung der Zuständigkeiten betr. den Erlass der di-
rekten Bundessteuer für den Fall, dass der Bund die 
Eidg. Erlasskommission aufheben oder die heutigen 
Zuständigkeiten ändern würde;

 – Übernahme der StHG-Regelung betreffend Abschaf-
fung der Dumont-Praxis;

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Unternehmens-
steuerreform II (Inkrafttreten auf den 1.1.2011); BG 
über Änderungen des Nachsteuerverfahrens und des 
Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung auf dem 
Gebiet der direkten Steuern; BG über die Vereinfa-
chung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die Ein-
führung der straflosen Selbstanzeige; Gaststaatge-
setz.

Zurzeit werden die Vernehmlassungsergebnisse ausge-
wertet.

2.10 Luzern

Der Regierungsrat setzt mit seiner Botschaft vom 
23.9.2008 die Politik der kontinuierlichen Steuerentlas-
tungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Kan-
tons Luzern fort. Er schlägt dem Kantonsrat insbesonde-
re folgende Änderungen des Steuergesetzes (Teilrevision 
2011) vor:

 – Halbierung der Gewinnsteuer: Nach der auf 2010 be-
schlossenen Senkung der Gewinnsteuer um 25 % soll 
diese auf 2011 nochmals halbiert werden. Der Kan-
ton Luzern soll damit ab 2011 mit einer Gewinnsteu-
erbelastung von rund 4,3 % - 6,5 % (je nach Gemein-
de) den ersten Rang unter den Kantonen einneh-
men.
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Die Referendumsfrist gegen den Nachtrag zum Steuerge-
setz ist am 12.1.2009 unbenutzt abgelaufen. Die Teilre-
vision trat damit per 1.1.2009 in Kraft.

2.12 Schaffhausen

Der Kantonsrat hat am 27.10.2008 die Teilrevision des 
Steuergesetzes angenommen. Hierbei hat er gegenüber 
der Vorlage des Regierungsrats23 den Einkommenssteu-
ertarif nochmals angepasst, so dass kleine und insbeson-
dere mittlere Einkommen von Fr. 40 000 - Fr. 100 000 die 
höchste Entlastung erfahren. Zudem hat er den Kinderab-
zug auf Fr. 8000 erhöht. Die übrigen Gesetzesänderungen 
entsprechen der Vorlage des Regierungsrats. Da im Kan-
tonsrat die erforderliche 4/5-Mehrheit nicht erreicht wur-
de, kommt es zur Volksabstimmung, welche am 8.2.2009 
stattfinden wird.

2.13 Schwyz

Der Regierungsrat hat am 14.10.2008 den Entwurf für  
eine Teilrevision des Steuergesetzes zuhanden des Kan-
tonsrats verabschiedet.

Vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise, der sich ver-
schlechternden Konjunktur und im Bestreben, den Fi-
nanzhaushalt mittelfristig ausgeglichen zu gestalten, 
musste der Regierungsrat gegenüber der Vernehmlas-
sungsvorlage vom April 200824 neue Prioritäten setzen. 
Er verzichtete auf die in der Vernehmlassung stark kriti-
sierte Sozialentlastung für untere und mittlere Einkom-
men. Da die Gemeinden mit der Abschaffung der Hand-
änderungssteuer25 über weniger steuerpolitischen Hand-
lungsspielraum verfügen, hat der Regierungsrat zudem 
entschieden, auf den Ausgleich der kalten Progression 
vorerst zu verzichten und diesen erst in der nächsten Teil-
revision zu prüfen.

Die wesentlichen Punkte der Vorlage sind:
 – Reduktion des Gewinnsteuersatzes bei den juri-

stischen Personen auf 2,25 % (einfache Steuer), dies 
unter Aufgabe des bisherigen Zweistufentarifs;

 – Anrechnung der Gewinnsteuer an die Kapitalsteuer;
 – Erhöhung des Abzuges für jedes minderjährige Kind 

von Fr. 7500 auf Fr. 8000 sowie desjenigen für  
volljährige Kinder in Ausbildung von Fr. 9500 auf 
Fr. 10 000;

 – Erhöhung der Sozialabzüge bei der Vermögens - 
steuer pro erwachsene Person von Fr. 75 000 auf  

23 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.13, FStR 2008, 
319.

24 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/3, Abschn. 2.11, FStR 2008, 
244.

25 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.14, FStR 2008, 
319.

der Ersatzbeschaffung land- und forstwirtschaft-
licher Grundstücke gelockert werden. Die Einschrän-
kung des Steueraufschubs im Verhältnis der ertrags-
mässigen Gleichwertigkeit des veräusserten Grund-
stücks zum Ersatzgrundstück soll aufgegeben wer-
den.

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Die notwendige 
Anschlussgesetzgebung zur Unternehmenssteuerre-
form II (u. a. Anrechnung der Gewinnsteuer an die 
Kapitalsteuer und erleichterte Liquidation bei Selb-
ständigerwerbenden), zu den kollektiven Kapitalan-
lagen, zum Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren, 
zur Nachbesteuerung in Erbfällen und straflosen 
Selbstanzeige sowie zum Gaststaatgesetz soll mög-
lichst schnell umgesetzt werden.

Der Kantonsrat wird die Vorlage in 1. Lesung in der Ja-
nuar-Session 2009 behandeln.

2.11 Obwalden

Der Kantonsrat hat an der Sitzung vom 4.12.2008 eine 
Teilrevision des Steuergesetzes mit folgendem Inhalt 
verabschiedet:

 – Neuregelung des Zweiverdienerabzugs (Anpassung 
an das DBG);

 – Zugrundelegung des Rückkaufswerts rückkaufsfä-
higer Rentenversicherungen bei der Vermögenssteu-
er;

 – Senkung der Gewinnsteuer für die übrigen juri-
stischen Personen (wie Vereine, Stiftungen, Korpora-
tionen und kollektive Kapitalanlagen) von 6,6 % auf 
6,0 %. Damit soll der Steuersatz auf das gleiche Ni-
veau wie bei Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften gesenkt werden;

 – Ausgestaltung des Quellensteuersatzes für Künstler, 
Sportler und Referenten mit dem Ziel, dass die Höhe 
der Tageseinkünfte für die Höhe des Steuersatzes 
keine Rolle mehr spielt;

 – Erhöhung der Quellensteuer auf Renten von 8 % auf 
10 % für Empfänger von Vorsorgeleistungen mit 
Wohnsitz im Ausland;

 – Aufhebung der Möglichkeit, bei Glaubhaftmachen 
eines Interesses die Steuerfaktoren zu erfahren, 
durch Übernahme des Wortlauts des Bundessteuer-
rechts bezüglich des Steuergeheimnisses und der 
Amtshilfe;

 – Anpassungen an das Bundesrecht: Unternehmens-
steuerreform II, BG gegen die Schwarzarbeit, BG 
über die kollektiven Kapitalanlagen, BVG, Bundes-
gerichtsgesetz, BG über Änderungen des Nachsteu-
erverfahrens und des Strafverfahrens wegen Steuer-
hinterziehung auf dem Gebiet der direkten Steuern.
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ner Teilrevision des Steuergesetzes unterbreitet.26 Der 
Gegenvorschlag sieht Folgendes vor:

 – Erhöhung des Abzugs für Kosten der Kinderbetreu-
ung durch Drittpersonen von max. Fr. 5000 auf max. 
Fr. 10 000;

 – Erhöhung des Kinderabzuges für noch nicht schul-
pflichtige Kinder von Fr. 4800 auf Fr. 6000 und für 
Kinder in schulischer oder beruflicher Ausbildung 
von Fr. 6800 auf Fr. 8000. Für die Eigenbetreuung 
von Kindern unter 15 Jahren, für die kein Abzug für 
Drittbetreuung beansprucht wird, soll neu ein fester 
Zuschlag von Fr. 2000 gewährt werden.

Die Regierung wird dem Kantonsrat Anfang 2009 zudem 
eine Vorlage zum Ausgleich der kalten Progression vor-
legen. Die Teuerung hat im Jahr 2008 die massgebende 
Grenze überschritten, welche zu einer Überprüfung des 
Ausgleichs der kalten Progression verpflichtet. Konkret 
soll die ursprünglich für das Jahr 2011 vorgesehene Um-
setzung des III. Nachtrags zum Steuergesetz mit Entlas-
tungen im Bereich der Einkommens- und Vermögens-
steuern um ein Jahr auf das Jahr 2010 vorgezogen wer-
den. Der Kanton wird die Gemeinden wie bereits beim 
III. Nachtrag zum Steuergesetz teilweise für die entste-
henden Ausfälle kompensieren. Die Regierung und die 
Gemeinden haben sich im Rahmen eines Hearings auf  
diese Anpassungen und das Vorgehen verständigt. Die 
Regierung wird auf Basis dieser Grundlagen dem Kan-
tonsrat einen VI. Nachtrag zum Steuergesetz unterbrei-
ten. Dieser Nachtrag wird auch Anpassungen beinhalten, 
welche aufgrund von bundesrechtlichen Vorgaben im 
kantonalen Steuerrecht umzusetzen sind (Gaststaatge-
setz, BG über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in 
Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbstan-
zeige, BG über die steuerliche Behandlung von Instand-
stellungskosten bei Liegenschaften).

2.15 Tessin

Der Kantonsrat hat in der Dezembersession 2008 eine 
Teilrevision des Steuergesetzes gutgeheissen. Haupt-
zweck dieser Revision ist die Anpassung des kantonalen 
Rechts an die Vorgaben des Bundesrechts. Die wesent-
lichen Anpassungen betreffen folgende Bereiche:

 – Erhöhung der Altersgrenze beim Kinderabzug von 
25 auf 28 Jahre für Kinder, die sich in der Berufsaus-
bildung oder im Studium befinden;

 – Ausgleich der kalten Progression bei der Einkom-
menssteuer;

 – Erhöhung der Steuersätze bei der Grundstückge-
winnsteuer um je einen Prozentpunkt bei jeder Be-
sitzesdauerkategorie;

26 S. www.sg.ch, Publikationen & Services, Publikationen, Amts-
blatt Nr. 48 vom 24.11.2008.

Fr. 100 000 und pro Kind von Fr. 15 000 auf  
Fr. 30 000;

 – Erhöhung der Freigrenze für Vereine, Stiftungen und 
übrige juristische Personen bei der Gewinnsteuer  
auf Fr. 20 000 und bei der Kapitalsteuer auf  
Fr. 300 000;

 – Senkung des Quellensteuertarifs für Künstler, Sport-
ler, Referenten etc. auf 7 - 13 % (bisher 8 - 20 %);

 – Anpassungen an das geänderte Bundesrecht: Unter-
nehmenssteuerreformgesetz II, BG über die Verein-
fachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die 
Einführung der straflosen Selbstanzeige sowie BG 
über die steuerliche Behandlung von Instandstel-
lungskosten bei Liegenschaften.

Der Regierungsrat rechnet mit Mindereinnahmen für alle 
Gemeinwesen von rund Fr. 58 Mio. Davon entfallen rund 
Fr. 25 Mio. auf den Kanton, der einen gezielten Abbau 
seines Eigenkapitals und einen Einsatz des Erlöses aus 
den Goldreserven der Nationalbank vorsieht.

Die vorberatende kantonsrätliche Kommission hat der 
Vorlage grossmehrheitlich zugestimmt. Abänderungsan-
träge sehen im Wesentlichen einen teilweisen Ausgleich 
der kalten Progression, eine zusätzliche Erhöhung der 
Kinderabzüge und eine Umgestaltung der bisherigen Ka-
pitalsteuer für juristische Personen zu einer Minimal-
steuer vor. Damit würden sich die Steuerausfälle auf ins-
gesamt Fr. 92 Mio. erhöhen.

Die Teilrevision des Steuergesetzes wird voraussichtlich 
im März 2009 im Kantonsrat behandelt. Sie unterliegt 
der obligatorischen Volksabstimmung und soll auf Be-
ginn des Jahres 2010 in Kraft treten. Ausgenommen da-
von sind die Änderungen im Zusammenhang mit der Un-
ternehmenssteuerreform II, die zeitgleich mit dem neuen 
Bundessteuerrecht auf Beginn des Jahres 2011 in Kraft 
treten sollen.

2.14 St.Gallen

Eine von der CVP lancierte Gesetzesinitiative will die 
Kinderabzüge vom Reineinkommen um 50 % erhöhen, 
und zwar für noch nicht schulpflichtige Kinder von  
Fr. 4800 auf Fr. 7200 und für Kinder in schulischer oder 
beruflicher Ausbildung von Fr. 6800 auf Fr. 10 200. Die 
Regierung will die Frage der Kinderlasten hingegen steu-
erlich in einen grösseren Zusammenhang stellen. Na-
mentlich soll der Abzug für Fremdbetreuungskosten 
miteinbezogen werden. Die Regierung beantragt daher 
die Ablehnung der Initiative und unterbreitet einen Ge-
genvorschlag. Zu diesem Zweck hat sie am 4.11.2008 
dem Kantonsrat eine Botschaft und einen Entwurf zu ei-
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abzug von Fr. 28 000 der Abzug ab Einkünften von 
Fr. 210 000 und bei den übrigen Steuerpflichtigen  
ab Einkünften von Fr. 100 000 je Fr. 10 000 Mehr-
einkommen um jeweils Fr. 2000 reduzieren;

 – Einführung eines zusätzlichen Sozialabzugs von  
Fr. 4000 für wirtschaftlich benachteiligte Personen. 
Der Abzug soll sich um Fr. 200 pro Fr. 1000 Mehr-
einkommen reduzieren, falls das Reineinkommen 
nach Subtraktion der Kinder- und Sozialabzüge bei 
Verheirateten mehr als Fr. 32 000 und bei Alleinste-
henden mehr als Fr. 18 000 beträgt;

 – Anhebung des Kinderbetreuungsabzugs von Fr. 4000 
auf Fr. 10 000 aufgrund einer erheblich erklärten 
Motion;

 – Anpassungen an übergeordnetes Bundesrecht: BG 
über die kollektiven Kapitalanlagen, BG über die 
Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen 
für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen 
(Unternehmenssteuerreformgesetz II), BG über Än-
derungen des Nachsteuerverfahrens und des Straf-
verfahrens wegen Steuerhinterziehung auf dem Ge-
biet der direkten Steuern sowie BG über die Verein-
fachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die 
Einführung der straflosen Selbstanzeige.

Die Vorlage soll voraussichtlich und vorbehältlich eines 
Referendums per 1.1.2010 in Kraft gesetzt werden, wo-
bei gewisse Bestimmungen aus harmonisierungsrecht-
lichen Gründen erst per 1.1.2011 in Kraft treten können. 
Die Botschaft sowie der Gesetzesentwurf können im In-
ternet eingesehen werden.27

2.17 Waadt

Der Grosse Rat hat eine Teilrevision des Steuergesetzes 
auf den 1.1.2009 beschlossen, die insbesondere eine Um-
setzung der Unternehmenssteuerreform II beinhaltet. 
Gegen die Teilrevision wurde jedoch das Referendum  
ergriffen. Die Volksabstimmung wird am 8.2.2009 statt-
finden.

2.18 Wallis

Der Grosse Rat hat eine Teilrevision des Steuergesetzes 
am 12.12.2008 in 1. und einziger Lesung gutgeheissen. 
Die Teilrevision unterliegt dem fakultativen Referen-
dum, die Frist läuft bis Ende April 2009. Im Wesentlichen 
geht es um folgende Änderungen:

 – Erhöhung des Abzugs für freiwillige Leistungen an 
juristische Personen, die im Hinblick auf ihre öffent-
lichen oder ausschliesslich gemeinnützigen Zwecke 
von der Steuerpflicht befreit sind, von 10 % auf 20 % 
des Reineinkommens;

27 www.steuerverwaltung.tg.ch – Aktuelles.

 – volle Besteuerung des Eigenmietwerts bei Zweit-
wohnungen;

 – Umsetzung der Rechtsweggarantie bei Erlassent-
scheiden (Möglichkeit der Einsprache und des Re-
kurses an das Kantonsgericht);

 – BG über die kollektiven Kapitalanlagen, Gaststaat-
gesetz, BG über Änderungen des Nachsteuerverfah-
rens und des Strafverfahrens wegen Steuerhinterzie-
hung auf dem Gebiet der direkten Steuern;

 – BG über die Vereinfachung der Nachbesteuerung in 
Erbfällen und die Einführung der straflosen Selbst-
anzeige. Die entsprechenden Anpassungen des kan-
tonalen Steuergesetzes werden am 1.1.2010 in Kraft 
treten;

 – Unternehmenssteuerreformgesetz II: Auf kantonaler 
Ebene wurde hinsichtlich der Milderung der wirt-
schaftlichen Doppelbelastung die gleiche Regelung 
geschaffen wie im DBG, nämlich Besteuerung von 
60 % (bei Beteiligungen im Privatvermögen) und 
von 50 % (bei Beteiligungen im Geschäftsvermö-
gen). Ebenfalls zu 50 % werden Gewinne aus der 
Veräusserung von qualifizierten Beteiligungsrechten 
des Geschäftsvermögens besteuert. Bei Liquida-
tionsgewinnen infolge Aufgabe der selbständigen 
Erwerbstätigkeit nach vollendetem 55. Altersjahr 
oder wegen Invalidität wird der Teil der realisierten 
stillen Reserven, der den zulässigen Einkaufsbetrag 
in die 2. Säule übersteigt, zum ordentlichen Satz be-
steuert. Die Regelung der Milderung der wirtschaft-
lichen Doppelbelastung wird auf den 1.1.2010 in 
Kraft treten, die übrigen Änderungen analog zum 
DBG auf den 1.1.2011.

Die Teilrevision des Steuergesetzes trat grundsätzlich 
per 1.1.2009 in Kraft.

2.16 Thurgau

Der Regierungsrat hat dem Grossen Rat am 16.9.2008 ei-
ne Botschaft zur Teilrevision des Steuergesetzes unter-
breitet. Im Wesentlichen enthält der Gesetzesentwurf fol-
gende Revisionspunkte:

 – Einführung eines proportionalen Einkommenssteu-
ersatzes von 5,85 %;

 – Einführung von sog. tarifarischen Sozialabzügen, 
die für Verheiratete in faktisch und rechtlich unge-
trennter Ehe sowie für Alleinerziehende Fr. 28 000 
und für die übrigen Steuerpflichtigen Fr. 14 000 be-
tragen sollen; durch diese tarifarischen Sozialabzüge 
wird trotz proportionalem Steuersatz eine indi-
rekte Progressionswirkung erreicht;

 – Bewirkung einer weiteren indirekten Progression 
durch Reduktion des Sozialabzugs für Steuerpflich-
tige mit einem überdurchschnittlichen Einkommen. 
So soll sich bei der Personengruppe mit dem Sozial-
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Am 8.2.2009 findet die Volksabstimmung über die Volks-
initiative «Schluss mit Steuerprivilegien für ausländische 
Millionärinnen und Millionäre (Abschaffung der Pau-
schalsteuer)» statt. Mit dieser Initiative wird verlangt, 
dass im kantonalen Steuergesetz die Möglichkeit der Be-
steuerung nach dem Aufwand für ausländische Personen 
ab der auf den Zuzug folgenden Steuerperiode gestrichen 
werde. Regierungsrat und Kantonsrat lehnen die Vorlage 
ab.

Der Regierungsrat hat am 22.10.2008 in der Stellungnah-
me zu einer Motion aus dem Kantonsrat einen Kinderab-
zug vom Steuerbetrag abgelehnt.

Am 10.11.2008 hat die Finanzdirektion eine neue Verfü-
gung über die Besteuerung von Entschädigungen an ne-
benamtliche Mitglieder von Legislaturbehörden, Exeku-
tivbehörden, Schulbehörden und kirchlichen Behörden 
des Kantons und der Gemeinden erlassen. Damit wurde 
die frühere Verfügung über die Besteuerung von Ent-
schädigungen an nebenamtliche Mitglieder von Legisla-
turbehörden, Exekutivbehörden, Verwaltungsbehörden, 
Schulbehörden und kirchlichen Behörden des Kantons, 
der Bezirke und der Gemeinden (vom 1.10.1998) ersetzt. 
Nach der Verfügung vom 10.11.2008 kann der Pauschal-
abzug von Fr. 8000 nur noch von vom Volk gewählten 
nebenamtlichen Mitgliedern von Exekutiv- und Legisla-
tivbehörden wie Stadträten, Fürsorgebehörden, Rech-
nungsprüfungskommissionen, Gemeindeparlamenten 
oder Synoden der Landeskirchen geltend gemacht wer-
den. Nicht mehr in den Genuss des Pauschalabzugs 
kommt die Bezirksebene. Ebenfalls ausgeschlossen sind 
sogenannte Verwaltungsbehörden, z. B. beratende Kom-
missionen oder Fachgremien, die nicht vom Volk bestellt 
sind. Sie alle können den üblichen Pauschalabzug für Ne-
beneinkünfte oder die effektiven Kosten geltend machen. 
Die neue Verfügung vom 10.11.2008 gilt ab der Steuer-
periode 2008. Eine ähnliche Verfügung der Finanzdirek-
tion für Kantonsräte gilt unverändert.

3 Doppelbesteuerungsabkommen

3.1 Grossbritannien

Das am 26.7.2007 unterzeichnete Protokoll zur Ände-
rung des Doppelbesteuerungsabkommens mit Grossbri-
tannien30 ist am 22.12.2008 in Kraft getreten.

30 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 3.1, FStR 2008/4, 
321.

 – Erhöhung des Abzuges für Kinder bis zum 6. Alters-
jahr von Fr. 4210 auf Fr. 7510, vom 6. bis zum 16.  Al-
tersjahr von Fr. 5260 auf Fr. 8560 und ab dem 16.  Al-
tersjahr von Fr. 6310 auf Fr. 11 410. Bei 3 und mehr 
Kindern wird ab dem 3. Kind ein zusätzlicher Abzug 
von Fr. 1200 gewährt. Diese Abzüge werden um 
den Betrag der Geburts- und Adoptionszulagen er-
höht;

 – beim Abzug der Kosten für die Kinderbetreuung 
durch Drittpersonen sind die effektiven Kosten ab-
zugsfähig, höchstens Fr. 4000 (vorher: Fr. 2100) pro 
Kind (bis zum 16. Altersjahr), und die Einschrän-
kung bis zu einem Reineinkommen von Fr. 73 740 
wird aufgehoben;

 – Einführung eines Abzuges von max. Fr. 5000 für zu-
sätzliche Kosten für Kinder, die sich in einer terti-
ären Ausbildung befinden und dauerhaft ausserhalb 
des elterlichen Wohnsitzes logieren müssen;

 – Besteuerung qualifizierter Beteiligungen im Um-
fang von 60 % bei der Vermögenssteuer;

 – Befreiung der Zuwendungen an Kultur- und Sport-
vereine ohne Erwerbszweck von der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer;

 – Einführung der Rekursmöglichkeit an eine gericht-
liche Instanz bei Entscheiden betreffend Zinsen und 
Steuererlasse;

 – Abschaffung der Dumont-Praxis.

Unter Vorbehalt des Referendums tritt die Teilrevision 
des Steuergesetzes grundsätzlich rückwirkend per 
1.1.2009 in Kraft. Davon ausgenommen ist die Abschaf-
fung der Dumont-Praxis, die per 1.1.2010 in Kraft tritt.

2.19 Zug

In der Volksabstimmung vom 30.11.2008 wurde die Teil-
revision des Steuergesetzes28 gutgeheissen.

2.20 Zürich

Der Kantonsrat wird demnächst die Vorlage des Re-
gierungsrats vom 12.6.2008 zur Steuergesetzrevision  
betreffend die natürlichen Personen29 in 1. Lesung be-
raten.

Verwaltungsintern wird derzeit eine Vorlage zur Anpas-
sung des Steuergesetzes an die Unternehmenssteuerre-
form II des Bundes vorbereitet. Im Rahmen dieser Vorla-
ge werden auch Entlastungen für die juristischen Per-
sonen geprüft.

28 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/4, Abschn. 2.19, FStR 2008, 
321, und 2008/2, Abschn. 2.15, FStR 2008, 154.

29 S. Gesetzgebungs-Agenda 2008/3, Abschn. 2.18, FStR 2008, 
246.
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3.3 Mexiko

Am 30.10.2008 konnten die Verhandlungen über die Re-
vision des Einkommenssteuerabkommens vom 3.8.1993 
mit Mexiko mit der Paraphierung eines Änderungsproto-
kolls abgeschlossen werden.

Aufgrund des Umstandes, dass mehrere mexikanische 
Unternehmen den Ort ihrer tatsächlichen Geschäftslei-
tung in die Schweiz verlegt haben, war Mexiko nicht 
mehr bereit, im Falle einer Doppelansässigkeit einer Ge-
sellschaft auf dieses Kriterium abzustellen. Wie auch in 
anderen Abkommen (z. B. demjenigen mit den USA) 
wird die vorrangige Ansässigkeit inskünftig in einem 
Verständigungsverfahren bestimmt werden. Lässt sich 
keine Einigung erzielen, kann die Gesellschaft keine Ab-
kommensvorteile beanspruchen. Dividenden aus Beteili-
gungen von mindestens 10 % am Kapital der ausschüt-
tenden Gesellschaft sowie Dividendenzahlungen an Pen-
sionseinrichtungen werden in Zukunft von der Besteue-
rung im Quellenstaat ausgenommen. Die Quellensteuer 
auf Zinsen wurde generell um 5 % gesenkt; sie beträgt 
somit für Zinszahlungen an eine Bank oder an eine Ver-
sicherungsgesellschaft noch 5 % und in den übrigen Fäl-
len noch 10 %. Eine Reduktion der Quellensteuer auf Li-
zenzgebühren konnte hingegen nicht erreicht werden. 
Immerhin wurde aber im Protokoll eine automatische 
Meistbegünstigungsklausel für den Fall aufgenommen, 
dass Mexiko mit einem anderen Mitgliedstaat der OECD 
für Lizenzgebühren eine Quellensteuer von weniger als 
10 % oder einen Ausschluss des Leasings vom Begriff 
der Lizenzgebühren vereinbaren sollte. Auf mexika-
nisches Begehren hin wurde vereinbart, dass Gewinne 
aus der Veräusserung von Anteilen an einer Gesellschaft 
im Ansässigkeitsstaat dieser Gesellschaft mit 10 % be-
steuert werden können. Ausgenommen sind Gewinne aus 
der Veräusserung von Aktien einer börsenkotierten Ge-
sellschaft, Veräusserungsgewinne von Banken, Versi-
cherungsgesellschaften und Pensionseinrichtungen so-
wie – unter gewissen Voraussetzungen – Veräusserungs-
gewinne im Rahmen von konzerninternen Umstrukturie-
rungen. Der Informationsaustausch wurde ausgeweitet 
auf Auskünfte in Betrugsfällen sowie für Holdinggesell-
schaften. Anlässlich der Unterzeichnung dieses Ände-
rungsprotokolls wird in einem Notenwechsel vereinbart 
werden, dass die Schweiz, sollte sie nach der Unterzeich-
nung dieses Änderungsprotokolls mit einem anderen 
Mitgliedstaat der OECD einen weiter gehenden Informa-
tionsaustausch vereinbaren, Verhandlungen über eine 
Gleichbehandlung Mexikos aufnehmen wird. Ausdrück-
lich ausgenommen sind jedoch weiter gehende Amtshil-
febestimmungen auf Grund besonderer Vereinbarungen 
mit Mitgliedstaaten der EU (Memorandum zum Zinsbe-
steuerungsabkommen). In einer neuen Ziff. 6 des Proto-
kolls zum Abkommen wurde eine Missbrauchsbestim-

3.2 Malta

Am 18.12.2008 wurde mit Malta ein neues Einkommens-
steuerabkommen unterzeichnet.

Bauausführungen und Montagen sowie damit zusam-
menhängende Überwachungstätigkeiten begründen eine 
Betriebstätte, wenn deren Dauer 9 Monate übersteigt. 
Für Dividenden einer schweizerischen Gesellschaft, die 
an eine in Malta ansässige Gesellschaft ausgeschüttet 
werden, die seit mindestens 2 Jahren eine direkte Betei-
ligung von mindestens 25 % am Kapital der schweize-
rischen Gesellschaft hält, sieht das Abkommen eine 
Quellensteuerbefreiung vor. Dies entspricht Art. 15 des 
Zinsbesteuerungsabkommens mit der EU. In den übrigen 
Fällen beträgt das Besteuerungsrecht der Schweiz 15 %. 
Malta erhebt keine Quellensteuer auf Dividenden. Das 
Abkommen bestätigt, dass die Steuer auf Gewinnaus-
schüttungen maltesischer Gesellschaften nicht höher 
sein darf als die Steuer auf dem erzielten Gesellschafts-
gewinn. Zinsen können im Quellenstaat mit 10 % besteu-
ert werden. Ausgenommen sind jedoch Zinsen im Zu-
sammenhang mit Kreditverkäufen und Zinszahlungen 
für ein von einer Bank gewährtes Darlehen. Übernom-
men wird im Weiteren die im Zinsbesteuerungsabkom-
men mit der EU vorgesehene Quellensteuerbefreiung für 
Zinszahlungen unter Gesellschaften, die seit mindestens 
2 Jahren durch eine direkte Beteiligung von mindestens 
25 % miteinander verbunden sind. Auch hier wird es sich 
faktisch um ein einseitiges Besteuerungsrecht der 
Schweiz handeln, weil Malta auf Zinsen, die an im Aus-
land ansässige Personen gezahlt werden, keine Quellen-
steuer erhebt. Lizenzgebühren können nur im Ansässig-
keitsstaat des Empfängers besteuert werden. Malta ver-
meidet die Doppelbesteuerung durch die Anrechnungs-
methode. Die Schweiz wendet wie üblich die Befrei-
ungsmethode mit Progressionsvorbehalt an und wird, 
sollte Malta auf Dividenden oder Zinsen eine Quellen-
steuer einführen, die pauschale Steueranrechnung ge-
währen. Weil nach maltesischem Recht gewisse im Aus-
land erzielte Einkünfte von in Malta ansässigen Personen 
in Malta nur dann der Besteuerung unterliegen, wenn sie 
nach Malta überwiesen oder dort bezogen werden, wird 
im Protokoll festgehalten, dass Entlastungen von der 
schweizerischen Steuer nur insoweit gewährt werden, als 
diese Einkünfte effektiv nach Malta überwiesen oder 
dort bezogen wurden. Vereinbart wurde ein Informati-
onsaustausch für die ordnungsgemässe Anwendung des 
Abkommens und für die Durchsetzung des unilateralen 
Rechts bei Betrugsdelikten. Auf die im Memorandum 
zum Zinsbesteuerungsabkommen mit der EU vorgese-
hene Ausdehnung auf «ähnliche Delikte» wurde im ge-
genseitigen Einvernehmen verzichtet.
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mung eingefügt. Sie besteht aus der Bestimmung, die mit 
Chile vereinbart worden ist,31 ergänzt durch eine Be-
schränkung der Abkommensberechtigung für gewisse 
Gesellschaften, die von im anderen Vertragsstaat ansäs-
sigen Personen beherrscht werden.

3.4 Pakistan

Das am 19.7.2005 unterzeichnete, revidierte Einkom-
menssteuerabkommen mit Pakistan32 ist am 24.11.2008 
in Kraft getreten. Die Bestimmungen dieses Abkommens 
finden Anwendung ab dem Beginn des auf das Inkrafttre-
ten folgenden Steuerjahres, d. h. in der Schweiz ab dem 
1.1.2009 und in Pakistan ab dem 1.7.2009.

31 S. Gesetzgebungs-Agenda 2007/3, Abschn. 3.1, FStR 2007/3, 
254.

32 S. Gesetzgebungs-Agenda 2005/4, Abschn. 3, FStR 2007/3, 
313.
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